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Gesamttext  
 

Zweckverbandssatzung des 
Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung  

mit der 21. Änderungssatzung  
vom 08.12.2025 

 
 

 
Gemäß §§ 5 Abs. 7, 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) vom 21. Juni 1988 (GV. NW. 
S. 250/SGV.NW.74), der §§ 4, 7 und 9 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) vom 01. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621/SGV.NW.202), in 
der jeweils gültigen Fassung, vereinbaren die unterzeichnenden kreisangehörigen 
Kommunen der StädteRegion Aachen sowie des Kreises Düren zur Bildung eines 
Zweckverbandes für Abfallsammlung und -transport im Bereich Aachen und Düren 
folgende Zweckverbandssatzung: 
 

 

§ 11 

Verbandsmitglieder 

 

Die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Heimbach, Herzogenrath, Inden, 
Langerwehe, Linnich, Monschau, Nideggen Niederzier, Nörvenich, Roetgen, Sim-
merath, Stolberg, Vettweiß und Würselen bilden einen Zweckverband im Sinne des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01. Oktober 1979 (GV. NW. 
S. 621/ SGV. NW. 202) in der derzeit gültigen Fassung. 
 

 

§ 2   

Name und Sitz des Zweckverbandes, Dienstsiegel 

 

1. Der Zweckverband führt den Namen „Entsorgungszweckverband RegioEntsor-

gung“(ZRE). 

 

2. Sitz des Zweckverbandes ist Eschweiler. 

 
3. Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel gemäß § 5 der Verordnung über die 

Führung des Landeswappens vom 16. Mai 1956 (GV. NW. S. 163/SGV. NW. 

113). Dieses enthält die Inschrift „Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung“ 

im oberen Halbkreis und das Landeswappen im unteren Halbkreis. 

 
1 Alle §§ ohne Angaben beziehen sich auf die Zweckverbandssatzung des Entsorgungszweckverbandes Regio-
Entsorgung. 



 
§ 3 

Zweckverbandsgebiet 

 

Das Zweckverbandsgebiet umfasst die Gebiete der dem Zweckverband angehörigen 

Gebietskörperschaften.  

 

 

§ 4 

Stellung und Aufgaben des Zweckverbandes 

 

1. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern nach den Vorgaben des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes sowie des Landesabfallgesetzes NRW zugewiesenen Aufga-
ben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen. Der Zweckverband übernimmt 
daher die den Verbandsmitgliedern gemäß §§ 20 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG, BGBl I 2012, S. 212, in der jeweils gültigen Fassung), § 5 Abs. 6 LKrWG 
obliegenden Aufgaben mit Ausnahme der in Anlage 1 aufgeführten Teilaufga-
ben. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. 
Zu den von den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern übernommenen Aufgaben gehören auch die Zuständigkeiten der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger im Zusammenhang mit der Abstimmung 
nach § 22 VerpackG. Nicht von der Übertragung umfasst ist der Abschluss von 
Nebenentgeltvereinbarungen über Abfallberatung für die Systembetreiber sowie 
die Beteiligung an den Kosten für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung 
und Sauberhaltung von Flächen, auf denen von Systembetreibern genutzte 
Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden (gemäß § 22 Abs. 9 VerpackG).  
Der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung kann im Rahmen seiner Leis-
tungsfähigkeit Aufgaben im Rahmen der Abfallwirtschaft übernehmen, wenn die 
Aufgabenübernahme sinnvoll erscheint, dem öffentlichen Wohl dienlich ist und 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Hierzu gehören insbesondere die de-
legierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Diese sind in der Anlage 3 
aufgeführt. Anlage 3 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
2. Der Zweckverband ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, soweit ihm Auf-

gaben von den Mitgliedern übertragen wurden. Der Zweckverband nimmt inso-
weit im Entsorgungsgebiet die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers gemäß §§ 20 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG, § 5 LKrWG 
wahr. Soweit die Aufgaben von den Verbandsmitgliedern auf den Zweckver-
band übertragen werden, gehen die Aufgaben mit befreiender Wirkung auf den 
Zweckverband über. Der Zweckverband übernimmt insoweit die Pflichten der 
Zweckverbandsmitglieder als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und ist 
hinsichtlich der übertragenen Aufgaben allein verantwortlich. 

 
3. Der Zweckverband kann zur Durchführung seiner Aufgaben die erforderlichen 

Satzungen gemäß § 8 Abs. 4 GkG NRW erlassen. Dazu gehört auch das 
Recht, für die nach § 4 Abs. 1 übertragenen Aufgaben Gebühren nach § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), §§ 1, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712 / SGV.NW.610, in der jeweils gültigen 
Fassung), § 9 LKrWG zu erheben und eine entsprechende Gebührensatzung 



zu erlassen, wenn und soweit dieses Recht von den Verbandskommunen ge-
mäß Anlage 2 übertragen wurde. Anlage 2 ist Bestandteil dieser Satzung. Im 
Übrigen verbleibt die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) weiterhin bei den 
Verbandsmitgliedern. Der Zweckverband ist auch berechtigt, anstelle von Ge-
bühren ein privatrechtliches Entgelt gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 2. HS KAG NRW zu 
erheben und eine entsprechende Entgeltordnung zu erlassen. Der Zweckver-
band kann, soweit ihm Aufgaben gemäß § 4 Abs. 1 übertragen wurden, beste-
hende Beteiligungen der Zweckverbandsmitglieder an Unternehmen und Ver-
bänden übernehmen, die der gleichen oder einer ähnlichen Aufgabe dienen wie 
der Zweckverband. § 22 KrWG bleibt unberührt. 

 
4. Die Vorschriften des 11. Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) (wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung) blei-
ben unberührt. 

 

 

§ 5 

Aufgabenübertragung auf das Kommunalunternehmen RegioEntsorgung AöR 

 

1. Der Zweckverband ist berechtigt, ein Kommunalunternehmen als Anstalt des 
öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NRW zu gründen und seine Aufgaben 
nach § 4 insgesamt und mit befreiender Wirkung auf diese Anstalt zu übertra-
gen. Das Kommunalunternehmen übernimmt insoweit die Pflichten des Zweck-
verbandes als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und wird alleinverant-
wortlicher Aufgabenträger. Dies gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rungen nach § 4 Abs. 1. Die Verbandsversammlung beschließt eine Satzung für 
das Kommunalunternehmen „RegioEntsorgung, Anstalt des öffentlichen 
Rechts“, in der die Einzelheiten geregelt werden. 
 
 

2. Bei der Aufgabenübertragung auf das Kommunalunternehmen nach Abs. 1 be-
steht die Aufgabe des Zweckverbandes im Betrieb und in der Gewährträger-
schaft des Kommunalunternehmens. Dazu gehört auch eine angemessene Fi-
nanzausstattung des Kommunalunternehmens, um dessen dauernde Aufga-
benwahrnehmung zu gewährleisten. 

 
 

§ 6 

Organe des Zweckverbandes 

 

1. Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die Ver-

bandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher. 

 

2. Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses und 

die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher die des Betriebsleiters 

entsprechend §§ 2, 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. GV. 

NRW. 2005, S. 15, in der jeweils gültigen Fassung) i. V. m. § 18 Abs. 3 GkG 

NRW wahr. 

 
3. Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse und Beiräte nach Maßgabe des § 

11 bilden. 



 

§ 7 

Zusammensetzung und Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 

1. Die Verbandsversammlung besteht aus einer stimmberechtigten Vertreterin 

oder einem stimmberechtigten Vertreter je Zweckverbandsmitglied. Vertre-

tungsberechtigte Person ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister des je-

weiligen Zweckverbandsmitgliedes. Die vertretungsberechtigte Person übt ihr 

Amt nach Ablauf ihrer Bestellung bis zum Amtsantritt der neu bestellten vertre-

tungsberechtigten Person weiter aus. Die Mitgliedschaft in der Verbandsver-

sammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl oder der Entsendung 

des Mitgliedes wegfallen. 

 

Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter wird eine stellvertretungsberechtigte 

Person für den Fall der Verhinderung bestellt. Stellvertretungsberechtigte Per-

son ist gemäß § 15 Abs. 3 GkG NRW jeweils ihre zuständige Vertreterin oder 

sein zuständiger Vertreter im Hauptamt nach § 8 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 68 

Abs. 1 GO NRW, sofern keine anderweitige schriftliche und verbindliche Bestel-

lung durch die jeweilige Kommunalverwaltung zuvor vorliegt. 

 

 

2. Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine vertretungsberechtigte 

Person eines Zweckverbandsmitglieds zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzen-

den. In gleicher Weise wählt sie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  

 

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende werden in aller Regel für die Dauer von 
zweieinhalb Jahren, längstens jedoch für die Dauer ihres Hauptamtes gewählt. 
Das gilt auch für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter. 
 

 

3. Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Zweck-

verbandes, soweit nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund 

dieser Satzung die Zuständigkeit der Verbandsvorsteherin oder des Verbands-

vorstehers begründet ist. Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere 

über 

 
1. die Satzung des Zweckverbandes sowie deren Änderung oder Aufhe-

bung und über die Änderung der Aufgaben des Zweckverbandes, 

 

2. die Wahl und Abberufung der Verbandsvorsteherin oder des Verbands-

vorstehers bzw. ihrer Stellvertreterin oder seines Stellvertreters, 

 
3. die Bildung und Zusammensetzung von Beiräten und Ausschüssen, 

 
4. die Aufnahme neuer Betätigung entsprechend dem 11. Teil der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (wirtschaftliche und 

nichtwirtschaftliche Betätigung), soweit es sich nicht um ein Geschäft 

der laufenden Verwaltung handelt, 

 
5. den Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen (§ 1 Abs. 2 GkG 

NRW), 



 
6. die Gründung und Auflösung eines Kommunalunternehmens in der 

Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts, den Erlass und die 

Änderung der Satzung für das Kommunalunternehmen und die Wahl 

der Verwaltungsratsmitglieder des Kommunalunternehmens sowie de-

ren Stellvertreter. Die Satzung des Kommunalunternehmens kann wei-

tere Weisungsrechte und Zustimmungserfordernisse der Verbandsver-

sammlung vorsehen, 

 
7. den Abschluss von Pacht-, Leasing- und Mietverträgen, sofern ihre 

Laufzeit fünf Jahre übersteigt, 

 
8. die Aufnahme von Krediten über 300.000,- € sowie die Bestellung von 

Sicherheiten, 

 
9. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährsverträ-

gen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie den Ab-

schluss von Rechtsgeschäften, die dem wirtschaftlich gleichkommen, 

soweit der Wert des Rechtsgeschäfts 150.000,- € übersteigt, 

 
10. die Vornahme von notariell beurkundungsbedürftigen Grundstücksge-

schäften, soweit der Wert des Rechtsgeschäfts 300.000,- € überschrei-

tet, 

 
11. die Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, sofern der 

Gegenstandswert den Betrag von 75.000,- € übersteigt, 

 
12. den Abschluss von Vergleichen und den Erlass von Forderungen, so-

fern der durch den Vertrag bzw. Erlass gewährte Nachlass den Betrag 

von 15.000,- € übersteigt, 

 
13. die Auftragsvergabe bei Bau- und Lieferaufträgen mit einem Auftrags-

volumen von über 300.000,- € sowie Dienstleistungsverträge mit einem 

Jahresvolumen von über 200.000,- €, 

 
14. den Abschluss von Dienst- bzw. Arbeitsverträgen mit einer Vergütung 

in Höhe von jeweils mehr als 50.000,- €/Jahr, 

 
15. die Wirtschaftsführung in Form eines Finanz- und Wirtschaftsplans, 

 
16. Mehrausgaben nach § 16 Abs. 5 EigVO, soweit diese im Einzelfall  

50.000,- € überschreiten, 

 
17. die Benennung des Abschlussprüfers, 

 
18. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung, 

 
19. die Auflösung des Zweckverbandes sowie die Übernahme des Perso-

nals gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung. 

 
4. Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 



 

§ 8 

Sitzungen und Beschlussfassung der Verbandsversammlung 

 

1. Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen. Sie 

ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Zweckverbandsmitglied dies unter An-

gabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände verlangt. Die Verbandsver-

sammlung wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Verbandsver-

sammlung im Einvernehmen mit der Verbandsvorsteherin oder dem Verbands-

vorsteher einberufen. Zur ersten Sitzung der Verbandsversammlung lädt die 

Landrätin oder der Landrat des Kreises Düren spätestens acht Wochen nach 

Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung ein. 

 

2. Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsversammlung sind 

mindestens 10, frühestens jedoch 21 Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt zu 

machen. Bei der Berechnung der Frist ist der Sitzungstag nicht zu berücksichti-

gen. In dringenden Fällen kann die Frist auf 5 Tage verkürzt werden. 

 
Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit durch Gesetz 

nichts anderes bestimmt ist.  

 

Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 

satzungsgemäßen Mitgliederzahl anwesend ist. Im Übrigen gelten die Regelun-

gen des § 49 GO NRW entsprechend. 

 
3. Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, soweit das Gesetz nichts ande-

res bestimmt, mit Stimmenmehrheit gefasst. Beschlüsse zur Änderung der Auf-

gaben des Zweckverbandes (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung) sowie zur Auf-

lösung des Verbandes müssen einstimmig gefasst werden. Im Übrigen gelten 

für das Verfahren die Regelungen des § 50 GO NRW entsprechend. Soweit es 

sich um Entscheidungen hinsichtlich solcher Aufgaben handelt, die nur einzelne 

Mitglieder dem Zweckverband übertragen haben, sind nur die Vertreter dieser 

Mitglieder stimmberechtigt. 

 

 

§ 9 

Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung 

 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten gemäß § 17 Abs. 1 GkG NRW 

einen angemessenen Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls in entspre-

chender Anwendung von § 45 GO NRW. 

 

 

§ 10 

Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher 

 

1. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher führt die laufenden Ge-

schäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Zweckverbandssatzung und der 

Beschlüsse der Verbandsversammlung die Verwaltung des Zweckverbandes, 

unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der   beschlossenen Zweck-

verbandssatzung. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher vertritt 



den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. 

 

2. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher muss Bürgermeisterin 

oder Bürgermeister eines Mitglieds des Zweckverbands sein. 

 
3. Die Vertreterin oder der Vertreter der Verbandsvorsteherin oder des Verbands-

vorstehers wird aus dem Kreise der Beamten der Verbandsmitglieder von der 

Verbandsversammlung gewählt. 

4. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher wird für die Dauer von 

zweieinhalb Jahren, längstens jedoch für die Dauer ihres Hauptamtes gewählt. 

Dies gilt auch für die vertretungsberechtigte Person. 

 
5. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher übt ihr oder sein Amt 

nach Ablauf ihrer oder seiner Bestellung bis zur Neubestellung der Verbands-

vorsteherin oder des Verbandsvorstehers weiter aus. Dies gilt auch für die ver-

tretungsberechtigte Person. 

 
Verliert die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ihr oder sein 
Hauptamt aus anderen Gründen als durch Ablauf der Bestellung, führt die ge-
mäß Abs. 3 gewählte vertretungsberechtigte Person die Geschäfte der Ver-
bandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers bis zur Neubestellung der Ver-
bandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers weiter. 

 
Stehen sowohl die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher als auch 
die vertretungsberechtigte Person nicht für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung, führt die dienstälteste Bürgermeisterin oder der dienstälteste 
Bürgermeister eines Verbandsmitglieds die Geschäfte der Verbandsvorsteherin 
oder des Verbandsvorstehers bis zur Neubestellung der Verbandsvorsteherin 
oder des Verbandsvorstehers weiter. 

 
6. Die Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzte der Verbandsvorsteherin oder 

des Verbandsvorstehers. 

 
7. Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. Sie sind von der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 

und einem Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen.  

 
8. Zu den laufenden Geschäften der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvor-

stehers gehören die Angelegenheiten, die nicht nach § 7 Abs. 3 Angelegenhei-

ten der Verbandsversammlung sind. In den Angelegenheiten der laufenden Ge-

schäfte ist die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher allein ent-

scheidungs- und unterschriftsbefugt. Abweichend von Satz 1 und 2 kann die 

Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher Mitarbeiter/innen des Zweck-

verbands schriftlich, auch durch eine Verfahrensanweisung, allgemein oder im 

Einzelfall ermächtigen, bestimmte Rechtsgeschäfte in einem jeweils bestimm-

ten Umfang mit einem bestimmten Kostenrahmen vorzunehmen.  

 

 

§ 11 

Ausschüsse und Beiräte 

 

1. Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse bilden. Die Anzahl der Ausschüs-



se sowie deren Aufgaben und Zuständigkeiten werden von der Verbandsver-

sammlung festgelegt. Die Ausschüsse beraten und unterstützen den Zweckver-

band bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Beratungsergebnisse, die mit einer Be-

schlussempfehlung verbunden sind, müssen über den Verbandsvorsteher der 

Verbandsversammlung zur Behandlung vorgelegt werden. 

 

2. Die Verbandsversammlung bildet zumindest einen Ausschuss für Strukturfra-

gen. Er berät den Zweckverband insbesondere in Fragen der Angleichung der 

verschiedenen Sammlungs- und Transportsysteme im Verbandsgebiet. 

 
3. Mitglieder der Ausschüsse können insbesondere Vertreter der Fachverwaltun-

gen der Verbandsmitglieder sowie Vertreter von Institutionen und Verbänden 

aus dem Bereich der Abfallwirtschaft sein. Die Mitglieder der Ausschüsse wer-

den von den Verbandsmitgliedern entsandt. Das Nähere regelt die Geschäfts-

ordnung nach § 7 Abs. 4. 

 
4. Die Verbandsversammlung kann Beiräte bilden. Die Beiräte beraten und unter-

stützen den Zweckverband bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Die Beiräte sol-

len die Bürgernähe des Zweckverbandes gewährleisten und für eine stärkere 

Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sorgen. Die Verbandsversamm-

lung bildet zumindest einen regionalen Abfallwirtschaftsbeirat. Die Beiräte sol-

len insbesondere für benachbarte Kommunen gebildet werden und den abfall-

wirtschaftlichen Sachverstand mit den jeweiligen ortsspezifischen Besonderhei-

ten bündeln und koordinieren. Die Beiräte haben das Recht, ihre Beratungser-

gebnisse der Verbandsversammlung vorzulegen. Die vorgelegten Beratungser-

gebnisse müssen in der Verbandsversammlung behandelt und entschieden 

werden. 

 
5. Mitglieder der Beiräte können neben Vertreterinnen/Vertretern der Verbands-

mitglieder insbesondere Vertreterinnen/Vertreter von Kommunen aus dem Be-

reich der Entsorgungsregion West sein, die nicht oder noch nicht Mitglied des 

Zweckverbandes sind. Darüber hinaus können Vertreterinnen/Vertreter von In-

stitutionen und Verbänden Mitglied in den Beiräten werden, die selbst nicht dem 

Zweckverband angehören. Die Mitglieder der Beiräte werden auf Vorschlag der 

Verbandsmitglieder von der Verbandsversammlung gewählt. Das Nähere regelt 

die Geschäftsordnung nach § 7 Abs. 4. 

 
 

§ 12 

Personal 

 

1. Der Zweckverband hat das Recht, Beamtinnen, Beamte und Bedienstete 

hauptberuflich einzustellen. 

 

2. Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im Falle seiner Auflösung oder ei-

ner Änderung der Zweckverbandsaufgaben, soweit die Dienst- bzw. Beschäfti-

gungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den Verbandsmitgliedern anteilig 

zu übernehmen. Die Regelung, von welchen Verbandsmitgliedern die einzelnen 

Bediensteten zu übernehmen sind, erfolgt spätestens gleichzeitig mit dem Be-

schluss über die Auflösung oder Aufgabenänderung des Zweckverbandes. § 

128 des Rahmengesetzes zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts vom 1. Juli 



1957 (Beamtenrechtsrahmengesetz - BRRG, BGBl. I, S. 667), neugefasst durch 

Bek. vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654, in der jeweils gültigen Fassung) ist zu 

beachten. Bei der Regelung ist das Verhältnis der Zahl der Einwohner aller 

Verbandsmitglieder zu Grunde zu legen, soweit nicht die Verbandsmitglieder 

einvernehmlich etwas anderes bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landesamt 

für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, veröffentlichte Einwoh-

nerzahl zum 30. Juni des Vorjahres. Im Falle der Auflösung des Zweckverban-

des wird die Auflösung nicht vor Abschluss der Regelung wirksam. Die Rege-

lung erfolgt in Form eines Beschlusses der Verbandsversammlung gemäß § 7 

Abs. 3 Nr. 18. Der Beschluss kann nur einstimmig gefasst werden. 

 

 

§ 13 

Verwaltungsstelle des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung 

 

1. Zum Zwecke der Wahrnehmung seiner Aufgaben richtet der Entsorgungs-

zweckverband RegioEntsorgung eine eigene Verwaltungsstelle ein. Die Ver-

waltungsstelle untersteht unmittelbar der Verbandsvorsteherin oder dem Ver-

bandsvorsteher. 

 

2. Falls der Zweckverband ein Kommunalunternehmen nach § 5 gründet und 

seine Aufgaben mit befreiender Wirkung auf diese überträgt, übernimmt das 

Kommunalunternehmen auch die Verwaltung des Zweckverbandes gemäß 

Abs. 1. 

 

 

§ 14 

Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes 

 

1. Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine 

sonstigen Einnahmen, insbesondere Gebühren und Beiträge, zur Deckung des 

Finanzbedarfs nicht ausreichen. 

 

Die Umlage wird nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzel-

nen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 

haben. Die Umlage besteht aus den Verwaltungskosten sowie aus den Kosten, 

die aus der Erfüllung der dem Zweckverband übertragenen Aufgaben resultie-

ren. Die Berechnung der Umlage erfolgt unter Beachtung der Anforderungen 

des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG). Zur 

Berechnung dieser beiden Bestandteile der Umlage gelten im Übrigen die in 

den Absätzen 2 und 3 festgelegten Grundsätze. 

 

2. Zur Berechnung der Umlage für die Verwaltungskosten des Zweckverbandes 

wird die Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Ge-

samteinwohner im Zweckverbandsgebiet ins Verhältnis gesetzt. Maßgeblich ist 

die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, zum 

30. Juni des Vorvorjahres ermittelte Einwohnerzahl. 

 

Im Übrigen bemisst sich die Umlage nach den tatsächlichen Kosten, die für die 

Aufgabenerfüllung nach § 4 auf dem jeweiligen Gemeindegebiet des Ver-



bandsmitglieds anfallen. Der Umfang der Aufgaben, die von dem jeweiligen 

Verbandsmitglied übertragen wurden, ist Grundlage der Berechnung. Bei der 

Berechnung sind die Gebühren- oder Entgelteinnahmen, die der Zweckverband 

oder das Kommunalunternehmen aufgrund der Übertragung der Gebührenho-

heit gemäß § 4 Abs. 3 i. V. m. Anlage 2 erzielt, in Abzug zu bringen. Die Grund-

lage der Kalkulation für die Kostenermittlung im Gebiet des jeweiligen Ver-

bandsmitglieds ist zugleich Berechnungsbasis für die Umlage. Die Kalkulati-

onsgrundlagen sollen jeweils im dritten Quartal des Vorjahres ermittelt werden. 

 

3. Die Grundsätze zur Berechnung der Umlage nach Abs. 2 gelten entsprechend, 

wenn der Zweckverband seine Aufgaben nach § 5 auf das Kommunalunter-

nehmen RegioEntsorgung AöR überträgt und eine Finanzierung des Kommu-

nalunternehmens im Wege der Zuweisung erfolgt. 

 

4. Soweit die Notwendigkeit einer Umlage aus einer Aufgabenerfüllung des 

Zweckverbandes resultiert, die dieser lediglich für einzelne Verbandsmitglieder 

erfüllt, können nur diese hierfür zu einer Umlage herangezogen werden. Absatz 

2 gilt in diesem Fall entsprechend, sofern keine abweichenden Regelungen 

oder Vereinbarungen bestehen. 

 
5. Die nach den Absätzen 1 bis 4 zu berechnende Umlage erfolgt ausschließlich 

zur Deckung der Kosten, die dem Zweckverband für die Wahrnehmung der 

nach § 4 übertragenen hoheitlichen Aufgaben der Verbandsmitglieder als öf-

fentlich-rechtlicher Entsorgungsträger entstehen.  

 

 

§ 15 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 

1. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes erfolgen 

auf der Grundlage der sinngemäßen Anwendung der Vorschriften über die Wirt-

schaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe gemäß der EigVO 

NRW in der jeweils geltenden Fassung (§ 18 Abs. 3 GkG NRW). 

 

2. Der Jahresabschluss ist nach § 26 Abs. 1 EigVO NRW bis zum Ablauf von drei 

Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von dem Verbandsvorsteher in ent-

sprechender Anwendung der Vorschriften des dritten Buches des HGB für Kapi-

talgesellschaften aufzustellen und der Verbandsversammlung vorzulegen. 

 

3. Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital ausgestattet, das abhängig von 

der Zahl der Verbandsmitglieder ist. Es beträgt jedoch mindestens 25 000,- € (§ 9 

Abs. 2 EigVO NRW). Das Stammkapital ist von den Verbandsmitgliedern jeweils 

anteilig zu gleichen Teilen aufzubringen. 

 

4. Die Wirtschaftsführung des Verbandes kann auf die Vorschriften des Gesetzes 

zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in 

Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S, 644 

vom 24. November 2004) in der jeweils geltenden Fassung umgestellt werden. 

 

 



§ 16 

Rechnungsprüfung 

 

 

Der Zweckverband bedient sich zur Durchführung seiner Prüfungsaufgaben der örtli-

chen Rechnungsprüfung eines Mitgliedes oder eines unabhängigen Wirtschaftsprü-

fers. Der Auftrag wird auf der Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversamm-

lung erteilt.  

 

 
§ 17 

Haftungsausschluss für die Verpflichtungen vor Zweckverbandsgründung 

 

1. Die Verbandsmitglieder stellen sich gegenseitig für Ansprüche, die in ihrer je-

weiligen ausschließlichen Verantwortung vor der Zweckverbandsgründung dem 

Grunde nach entstanden sind, frei. Diese Haftungsfreistellung gilt auch zuguns-

ten des Zweckverbandes RegioEntsorgung. 

 

2. Auf die Haftungsfreistellung für die Verbandsmitglieder untereinander kann sich 

ein Zweckverbandsmitglied dann nicht berufen, wenn es für die vor Zweckver-

bandsgründung dem Grunde nach entstandenen Ansprüche bzw. Verbindlich-

keiten mitursächlich war bzw. ist; dies gilt wiederum auch zugunsten des 

Zweckverbandes RegioEntsorgung. 

 
 

§ 18 

Aufnahme neuer Mitglieder, Ausscheiden von Mitgliedern 

 

1. Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Dazu bedarf es einer 

Änderung der Zweckverbandssatzung. 

 

2. Der Austritt aus dem Zweckverband ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von zwei Jahren zum Ende des Kalenderjahres möglich. Die Kündigung hat per 

Einschreiben zum Schluss des Geschäftsjahres zu erfolgen. Eine Kündigung ist 

erstmals nach Ablauf von fünf Mitgliedsjahren möglich. Auch bei Austritt eines 

Mitgliedes des Zweckverbandes bedarf es einer Änderung der Zweckverbands-

satzung. 

 
Ein ausgeschiedenes Mitglied haftet auch nach seinem Austritt für Verbindlich-

keiten des Zweckverbandes, die während seiner Mitgliedschaft entstanden sind, 

wenn und soweit sie auf seine besondere Veranlassung eingegangen wurden. 

Der Zweckverband muss den Anspruch gegenüber dem ausgeschiedenen Mit-

glied zum Zeitpunkt des Ausscheidens festsetzen. Das ausgeschiedene Mit-

glied ist zudem zur Leistung der für die Zeit bis zu seinem Austritt festgesetzten 

Umlagen nach § 14 verpflichtet. 

 

 

§ 19 

Auflösung des Zweckverbandes 

 

1. Die Auflösung des Zweckverbandes kann nur einstimmig beschlossen werden. 



 

2. Bei der Auflösung des Verbandes haben die Verbandsmitglieder eine Vereinba-

rung über die Verwendung des Vermögens und über die Schulden des Verban-

des zu treffen. Zugleich hat die Verbandsversammlung Bestimmungen über die 

Übernahme etwaiger Verbindlichkeiten durch die Verbandsmitglieder zu treffen. 

 
3. Vor der Auflösung hat die Verbandsversammlung eine Regelung zur Übernah-

me des Personals gemäß § 12 Abs. 2 zu treffen. 

 
 

§ 20 

Aufsichtsbehörde, öffentliche Bekanntmachungen 

 

1. Zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 6 Abs. 4 LKrWG ist die Bezirksregierung 

in Köln als obere Abfallwirtschaftsbehörde. 

 

2. Die Zweckverbandssatzung und ihre Änderungen werden von der Aufsichtsbe-

hörde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln bekannt gemacht. 

 
3. Alle anderen Satzungen, ortsrechtliche Bestimmungen und sonstige Bekannt-

machungen werden im Bekanntmachungsblatt für den Entsorgungszweckver-

band RegioEntsorgung bekannt gemacht. 

 

 

§ 21 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung und Satzungen zur Änderung dieser Satzung treten am Tage nach 

der öffentlichen Bekanntmachung der jeweiligen Satzung und ihrer Genehmigung im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in Kraft.  

 

 

 

Eschweiler, den 08.12.2025  
 



 
Anlage 1 zur Satzung des Zweckverbandes RegioEntsorgung 

(§ 4 Abs. 1 S. 2) 

 

Folgende Teilaufgaben gemäß § 5 Abs. 6 LKrWG werden von den einzelnen Zweck-

verbandsmitgliedern nicht auf den Zweckverband übertragen, sondern selbst wahr-

genommen: 

 

 

Stadt Alsdorf: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Stadt Baesweiler: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Stadt Eschweiler: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet anfallenden und 

überlassenen Abfälle mit Ausnahme der Abfälle aus Papier, Pappe, Karton 

(PPK) und Alttextilien (sog. Textilabfälle). 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 
- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 



 

Stadt Heimbach: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 

 

Stadt Herzogenrath: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Gemeinde Inden: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 
Gemeinde Langerwehe: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 



 
 
Stadt Linnich: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 
 
Stadt Monschau  
 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 
verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-
derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 
wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 
sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 
- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 
LKrWG) 

 
 
Stadt Nideggen 
 

- Die Erfassung, die Einsammlung und der Transport von Grünschnitt 
 
- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle  einschließlich der Auto-, Motorrad- und 
anderer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstü-
cken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht ver-
tretbar sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 
- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 
LKrWG) 
 
 

Gemeinde Niederzier: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2LKrWG ) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-



weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Gemeinde Nörvenich:  

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 

 

Gemeinde Roetgen: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Gemeinde Simmerath: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks  von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 
- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
 

Stadt Stolberg: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 



- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LKrWG 

) 

 

 

Gemeinde Vettweiß 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-
weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 
LKrWG) 

 

 

Stadt Würselen: 

 

- Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und 

verbotswidrig abgelagerten Abfälle einschließlich der Auto-, Motorrad- und an-

derer Zweiradwracks von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, 

wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar 

sind und kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LKrWG) 

 

- Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, so-

weit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 

LKrWG) 

 
- Die Verwertung von Wertstoffen. 

 
 

 
Im Übrigen sind von der Übertragung solche Aufgaben nicht umfasst, die von den 

Zweckverbandsmitgliedern anderweitig auf Dritte übertragen worden sind. 

 



 
Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes RegioEntsorgung: 

 

Aufzählung der Kommunen, die das Recht zur Gebührenerhebung als Ausnahme zur 

Regelung des § 4 Abs.3 teilweise oder insgesamt auf den Zweckverband übertragen. 

 

 

Die Stadt Alsdorf überträgt dem Zweckverband das Recht, Benutzungsgebühren 

gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben: 

 

- die zusätzliche Einsammlung und den Transport von sperrigen Abfällen 

(Sperrmüllabfuhr) gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Re-

gioEntsorgung AöR, soweit diese Leistungen nicht bereits in der Jahresgrund- 

bzw. Mindestgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune enthalten ist; 

 

- Expresssperrgutabfuhr im Rahmen der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 
- Austausch von Abfallbehältern gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 
jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 

Die Stadt Heimbach überträgt dem Zweckverband das Recht, Benutzungsgebühren 

gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben: 

 

- die zusätzliche Einsammlung und den Transport von sperrigen Abfällen 

(Sperrmüllabfuhr) gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Re-

gioEntsorgung AöR, soweit diese Leistungen nicht bereits in der Jahresgrund- 

bzw. Mindestgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune enthalten ist; 

 

- Austausch von Abfallbehältern gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 

jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 

Die Gemeinde Inden überträgt dem Zweckverband das Recht, Benutzungsgebühren 

gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben: 

 

- die zusätzliche Einsammlung und den Transport von sperrigen Abfällen 

(Sperrmüllabfuhr) gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Re-

gioEntsorgung AöR, soweit diese Leistungen nicht bereits in der Jahresgrund- 

bzw. Mindestgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune enthalten ist; 

 

- Expresssperrgutabfuhr im Rahmen der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 
- Austausch von Abfallbehältern gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 



 
jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 

Die Stadt Linnich überträgt dem Zweckverband das Recht, Benutzungsgebühren 

gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu übernehmen: 

 

- Expresssperrgutabfuhr im Rahmen der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 

jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 
 

Die Gemeinde Niederzier überträgt abweichend von § 4 Abs. 3 dem Zweckverband 

das Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungs-

leistungen selbst zu erheben: 

 

- die zusätzliche Einsammlung und den Transport von sperrigen Abfällen 

(Sperrmüllabfuhr) gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Re-

gioEntsorgung AöR, soweit diese Leistungen nicht bereits in der Jahresgrund- 

bzw. Mindestgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune enthalten sind; 

 

- Expresssperrgutabfuhr im Rahmen gemäß der Abfallsatzung des Kommunal-

unternehmens RegioEntsorgung AöR; 

 
jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 

Die Gemeinde Nörvenich überträgt abweichend von § 4 Abs. 3 dem Zweckverband 

das Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungs-

leistungen selbst zu erheben: 

 

- die zusätzliche Einsammlung und den Transport von sperrigen Abfällen 

(Sperrmüllabfuhr) gemäß der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Re-

gioEntsorgung AöR, soweit diese Leistungen nicht bereits in der Jahresgrund- 

bzw. Mindestgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune enthalten sind; 

 

jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 

Die Gemeinde Simmerath überträgt dem Zweckverband das Recht, Benutzungsge-

bühren gemäß § 6 KAG NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben: 

 

- Expresssperrgutabfuhr im Rahmen der Abfallsatzung des Kommunalunter-

nehmens RegioEntsorgung AöR; 

 

jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

 

 



 
Anlage 3 zur Satzung des Zweckverbandes RegioEntsorgung 

(§ 4 Abs. 1 S. 8) 

 
Aufzählung der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Aufgaben-
übernahme: 
 
Der ZEW überträgt dem ZRE die Zuständigkeit für die stoffliche Verwertung der Alt-
textilien aus privaten Haushaltungen, die durch die RegioEntsorgung AöR im Zweck-
verbandsgebiet der RegioEntsorgung gesammelt und dem ZEW überlassen werden, 
auf den ZRE (vgl. Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 
18. Mai 2020 Nr. 20 B.227, abrufbar unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/amtsblatt/2020/20_2020.pdf). 
 
 



 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 21. Änderungssatzung zur Zweckverbandssatzung und der Gesamt-
text der Zweckverbandssatzung des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung 
vom 08.12.2025 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird auf § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung -BekanntmVO- i. V. m. § 7 
Abs. 6 GO NW in entsprechender Anwendung hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 

c) die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher hat den Ver-

bandsversammlungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der RegioEntsorgung 

AöR vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-

sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, den 08.12.2025 
 
 
gez. Joachim Kunth 
(Verbandsvorsteher) 
 
 


